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22. Iahr .
Amtcikhcr Theil.

A. Bekanntmachungen des Königlichen Landraths-Amts.
Breslau, den 1. Mai 1884.

Bekanntmachung.
Jn der im diesseitigen Regierungs-Amtsblatt

von 1882, S. 213 ff. enthaltenen Publikation einer
Polizei-Verordnung vom 17. Juli 1882, betreffend
das Verbot des Tödtens oder Einfangens von Sing-
vögeln sind zahlreiche, zum Theil sinnentstellende
Druckfehler enthalten. Es werden deshalb die in
Betracht kommenden Paragraphen hierdurch nochmals
in berichtigter Form zum Abdruck gebracht.

§15. den Strafen des § 34 des Feld- und
Forstpolizei-Gesetzes vom 1. April 1880
(150 M. oder Haft) unterliegt,
ferner, wer nachbenannte Thiere:
Blaukehlchen, Rothkehlchen, Nachtigall,
Grasmücke, Rothschwanz, Steinschmätzer,

«Wiesenschmätzer, Bachstelze, Pieper, Zaun-
könig, Pirol, Goldhähnchen, Meise, Ammer,
Finke, Hänfling, Zeisig, Stieglitz, Baum-
läufer (Klaiber), Wiedehopf, Lerche, Tag-
schlaf, Staar, Dohle, Saatkrähe, Raake
(Mandelkrähe), Fliegenschnäpper, Würger,
Kuckuck, Specht, Wendehals, Bussard
(Mäusefalk) und Eule mit Ausschluß des
Uhu, tödtet oder einfäugt.

Bei gleicher Strafe ist das Ausnehmen der Eier
oder der Brut, sowie das Zerstören der Nester vor-
genannter Vögel verboten.

Dasselbe gilt auch von allen Vorbereitungen zum
Fangen der Thiere, insbesondere von dem Aufstellen
von Vogelnetzen, Schlingen, Dohnen, Sprenkeln,
Käfigen und Leimruthen.

Kgl. Regierungs-Präsident
Oels, den 15. Juli 1884.

Vorstehende, im Amtsblatt pro 1884, S. 156,
abgedruckte Bekanntmachung wird hierdurch noch be-
sonders zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Nr. 205.

§ 18.

Nr. 206. Oels,· den 15. Juli 1884.
Durch Rescript der Herren Vorstandsbeamten

des Königlichen Oberlandesgerichts zu Breslau vom
13. Dezember 1883 sind die Gerichtsbehörden wieder-  

holt darauf hingewiesen worden, daß in denjenigen
Fällen, in welchen diese Behörden die durch Ein-
lieferung eines Verhafteten erwachsenen Transport-
kosten zu tragen und an den Transportführer zu ent-
richten haben, diese Zahlung nur dann zu bewirken sei,
wenn die einliefernde Behörde (Amtsvorsteher,
Gemeindevorstand, Polizei-Verwaltung) mit dem
Transportzettel zugleich auch die Liquidation
der entstandenen Gebiihren und Auslagen ein-
fenden, nnd zwar mit einer Beicheini ung,
welche wörtlich dahin auszustellen sei, da zu-
verlässige Transportbegleiter für eine billigere
Vergütung nicht zu beschaffen gewesen seien.

Diese Bestimmung wird von den einliefernden Be-
hörden in den seltensten Fällen beachtet, so daß hier-
durch schon zahlreiche Unzuträglichkeiten entstanden
find; insbesondere ist es schon häufig vorgekommen,
daß Transportführer, wenn an sie aus den oben an-
geführten Gründen Transportgebühren nicht gezahlt
werden konnten, erklärt haben, sie hätten sich, auf
Kostenvergütung Seitens des Gerichts rechnend, nicht
einmal mit den zur Rückreise in ihre Heimath er-
forderlichen Geldmitteln versehen.

Jn Folge einer Reqnisition des Kgl. Amtsgerichts
werden den Ortsbehörden die vorstehend angeführten,
bei der Einlieferung von Arreftanten zu beachtenden
Maßnahmen hierdurch in Erinnerung gebracht.

Nr. 207. Oels, den 10. Juli 1884.

Nach« amtlicher Mittheilung hat sich ein der
Tollwuth verdächtiger Hund in Gutwohne herum-
getrieben, daselbst 5 Hunde gebissen und sich alsdann
entfernt.

Auf Grund des § 20 der Jnstruktion zur Aus-
führung des Gesetzes über die Abwehr und Unter-
drückung von Viehseuchen vom 23. Juni 1880 ordne
ich daher hiermit an, daß sämmtliche Hunde in Gut-
wohne und den bis 4 km von dort entfernt liegenden
Ortschaften Döberle, Jenkwitz mit Gut Oppeln und
Neugarten, Carlsburg, Stampen, Jäntschdorf, Jack-
fchönau, Schwundnig, Tfchertwitz, Schickerwitz, Rothe-



109

rinne, Dorf und Stadt Juliusburg auf die Zeit von
dreivMonaten an die Kette gelegt oder eingesperrt
wer en.

Nr. 208. Berlin, den 1. März 1884.

Bekanntmachung, den Remonte-Ankauf
pro 1884 betreffend.

Regierungs-Bezirk Breslau.
Zum Ankan von Remonten im Alter von drei

und ausnahmsweise vier Jahren, sowie zu Artillerie-
Stangenpferden geeigneten 5jährigen Pferden —
letztere jedoch nur bis zum 1. Juli cr. — sind im
Bereiche der Königlichen Regierung zu Breslau für
dieses Jahr nachstehende, Morgens 8 Uhr beginnende
Märkte anberaumt worden, und zwar:

den 26. Juli in Xoln.-Wartenberg,
» 28. „ rebnitz,
,, 29. „ „ Brieg,
,, 30. „ „ Kostenblut,
» 31. „ „ Striegau,
» 4. August » Trachenberg

Die von der Remonte-Ankaufs-Commission ge-
kauften Pferde werden zur Stelle abgenommen und
sofort gegen Quittung baar bezahlt.

Pferde mit solchen Fehlern, welche nach den
Landesgesetzen den Kauf rückgängig machen, sind vom
Verkäufer gegen Erstattung des Kaufpreises und der
Unkosten zurückzunehmenz ebenso Krippensetzerz welche
sich in den ersten vierzehn Tagen nach Einlieferung
in den Depots als solche erweisen.

Die Verkäufer sind verpflichtet, jedem verkauften
Pferde eine neue, starke, rindlederne Trense mit
starkem Gebiß (keine Knebeltrense) und eine Kopf-
halfter von Leder oder Hanf mit 2, mindestens
2 Meter langen, starken, hanfenen Stricken ohne
besondere Vergütigung mitzugeben.

Die Deckscheine der vorgeführten Pferde sind
erwünscht, ebenso bleibt es entschieden wün«-chenswerth,
daß die Schweife der Pferde nicht verkürzt werden.
Kriegsministerium. Abtheilung für das Remontewesen

gez. Frhr. v. Troschke. Graf v. Klinkowström.

Oels, den 28. März 1884.
Vorstehende Bekanntmachung haben die Herren

Guts- und Gemeindevorsteher des Kreises den Pferde-
züchtern zur Kenntniß zu brin en. » .

Sollten in einzelnen Ortschaften verdächttge Er-
krankungen von Pferden stattfinden, so ist mir davon
schleunigst Mittheilung zu machen.

  

Nr. 209. Oels, den 8. Juli 1884.
Dem Fleischbeschauer, Krämer Paul Gast in

Cunersdorf ist für das Auffinden von Trichinen in
einem von ihm amtlich untersuchten Schweine eine
Prämie von 20 Mark aus der Kreiscommunalkasse
gewährt worden, was ich hierdurch zur öffentlichen
Kenntniß bringe.

Nr. 210. Oels, den 12. Juli 1884.
Dem Fleischbeschauer, Freistellenbesitzer Robert

Jentsch in Groß-Graben ist für das Auffinden von
Trichinen in einem von ihm amtlich untersuchten
Schweine eine Prämie von 20 Mark zuerkannt wor-
den, was ich hiermit zur öffentlichen Kenntniß bringe.

Oels, den »10. Juli 1884.

Personal-Chronik
Vereidigt: Der Herzogliche Amtspächter Walde-

mar Weber aus Fürsten-Ellguth zum ftellvertretenden
Gutsvorsteher der Gutsbezirke Fürsten-Ellguth und
Wilhelminenort. ·

Nr. 211.

Nr. 212. Oels, den '14. Juli 1884.

Personal-Chronik
Vercidigt: Der Bauergutsbesitzer Friedrich

Günther zu Buchwald Herzogl zum Gemeinde-
vorsteher der Gemeinde Buchwald HerzogL

Nr. 213. Oels, den 16. Juli 1884.
Der Knecht Friedrich Zwirner hat sich aus

dem Dienste des Müllermeisters Julius Hentschel in
Bogschütz am 15. Juni cr. eigenmächtig entfernt.
Die Ortsbehörden, denen der Aufenthalt des p.Zwirner
bekannt ist, ersuche ich, mir darüber baldigst zu berichten.

Der Königliche Landraths-Amts-Verweser.
v. Kurdorsf.

B. Bekanntmachungen anderer Behörden.
Oels, den 9. Juli 1884.

Steckbrief.
Gegen den Arbeiter Adolf Ripke aus Klein-

Ellguth ist wegen Diebstahls im wiederholten Rück-
falle die Haft beschlossen. Es wird ersucht, denselben
festzunehmen und an das hiesige Gerichtsgefängniß
abzuliefern. — J. 1293/84. -

Ripke ist 35 Jahr alt, 1,65 Meter groß, hat
blondes Haar, einen schwachen," blonden Backenbart,
blaue Augen, ein längliches·Gesich.t, trägt ein grün-
liches Jaquet und langschäftige Stiefel.

Der Erste Staatsanwalt
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Beilage zu Nio. 2 des Oelscr Kreisblattes.
Briefe über wirthschaftliche Fragen.

Die noch vor wenigen Jahren herrschend gewesene
Vorstellung, als ob zwischen den· Interessen der ver-
schiedenen Länder und der verschiedenen Gesellschafts-
klassen eine naturgemäße Uebereinstimmung bestehe
und als ob es zur Herstellung der allgemeinen Wohl-
fahrt nur des ungehemmten Gehenlassens der Einzel-
nen bedürfe, ist heut zu Tage fast allenthalben auf-
gegeben. Auch da, wo man der Meinung ist, auf
dem Gebiete des Handels sei es am besten, die ver-
schiedenen Völker ungehemmt ihre Produkte aus-
tauschen zu lassen und Nichts danach zu fragen, ob
der dadurch eröffnete Wettkampf ein für alle Theile
gleicher und gleich aussichtsvoller ist, räumt man ein,
daß rücksichtlich des Verhältnisses zwischen den ver-
schiedenen Gesellschaftsklassen eines und desselben Volkes
die Sache anders liege. Kein Zweifel Daran“ daß,
wenn jeder Arbeitsgeber als humaner und gebildeter
Mann seine ,,wahren« und »wohlverstandenen« Jn-
teressen verfolgte, er nicht nur auf die eigene Berei-
cherung, sondern zugleich auch auf eine erträgliche Lage
seiner Arbeiter Bedacht nehmen und daß andererseits
der mustergiltige Arbeiter neben dem eigenen Vortheil
auch denjenigen seines Herrn verfolgen würde! Um
den Wahn, als ob es jemals lauter von ihren ,,wah-
ren Interessen« durchdrungene Arbeitgeber und Ar-
beiter geben könne und als ob die Welt auf diese
Möglichkeit hin eingerichtet werden dürfe, ist es aber
längst geschehen! Man hat durch eine lange Reihe
schwerer Erfahrungen einsehen gelernt, daß die Selbst-
sucht der Menschen vielfach größer ist, als ihre Ein-
sicht, daß die meisten von ihnen nur nach dem eigenen
augenblicklichen Vortheil fragen und daß die Anwen-
dung der Grundsätze der ungehemmt freien Concurrenz
auf das wischen Arbeitgebern und Arbeitern bestehende
Verhältniß zu einem Kriege bis aufs Messer führen
müsse, dessen Ende die vollständige Unterjochung des
Schwächeren durch den Stärkeren sein würde. Auf
dieses Verhältniß passen die Gesetze des Angebots
und der Nachfrage und des „freien“ Austausches der
Waaren und Leistungen einmal nicht.

Die Arbeitskraft, welche der Arbeitgeber für den
Arbeitslohn »kauft«, ist keine bloße Waare, —- sie ist
der Arbeiter selbst und der Staat hat das größte
Interesse daran, daß keiner seiner Angehörigen zur
Waare werde. Demgemäß hat der Staat da einzu-
treten, wo die Arbeitgeber nicht ihr ,,wohlverstandenes«
Interesse, sondern ihren Vortheil als ,,Stärkere« ein-
seitig und rücksichtslos wahrnehmen. Unterläßt er
das, so waltet die Gefahr ob, daß die Arbeiter ,,ihr
Interesse, wie sie es verstehen« ebenso einseitig wahr-
nehmen und durch Zusammenfassung ihrer Kräfte den
Beweis zu führen suchen, daß sie eigentlich die »Stär-
keren« seien. Diese Beweisführung aber würde zum
Umsturz der gesammten bestehenden Wirthschafts- und
Gesellschaftsordnung führen.

Das, was heute als »Socialreform« in aller
Leute Mund ist, bedeutet Nichts weiter, als die Gel-
tendmachung des Staatsinteresses an einer den ,,wahren
Interessen« beider Theile eiitprecheiiden Regelung der  

 

gegenseitigen Beziehungen. Die Staatsgewalt tritt
Namens des Vortheils Aller da ein, wo es ohne
seine Vermittelung zum Kampf zwischen den auf ihren
Sondervortheil bedachten Einzelnen kommen würde,
weil diese durch ihre Selbstsucht an der richtigen Er-
kenntniß verhindert werden. Da dem Staate daran
gelegen sein muß, einen leistungsfähigen Arbeitgeber-
stand zu erhalten und die nationale Industrie so ge-
leitet zu sehen, daß sie den unvermeidlichen Wettkampf
mit den Industrien anderer Länder bestehen kann,
sucht er dafür zu sorgen, daß den Arbeitgebern keine
Lasten auferlegt werden, durch welche sie konkurrenz-
unfähig werden könnten. Würde die Folge einer Er-
füllung aller Wünsche der Arbeiter doch eine auf die
Arbeiter selbst zurückfallende Verminderung der Ar-
beitsgelegenheit fein! -——- Andererseits sieht der Staat
es aber für seine Pflicht an, den Arbeitern dasjenige
Maß von Sicherung ihrer Existenz zu verschaffen,
dessen sie bedürfen, um physisch und moralisch vor-
wärts zu kommen, die Lasten des Lebens tragen und
an den Wohlthaten der Kultur Antheil behalten zu
können. Namens dieser Staatspflicht ist in früherer
Zeit mit der Beschränkung der Weiber- und Kinder-
arbeit, mit der staatlichen Beaufsichtigung der Fabriken,
dem Schulzwang u. f. w· vorgegangen worden —-
lauter ,,Befchränkungen« der Freiheit, die sich, (wenn
die Lehre von der freien Conkurrenz haltbar wäre)
die Arbeitgeber selbst »in ihrem wohlverstandenen Jn-
teresse« hätten auferlegen müssen. Neuerdings sind
die Versicherungen gegen Krankheitsfälle und Unfälle
im Betriebe hinzugekommen, denen Veranstaltungen
zu Gunsten der Alters- und Jnvalidenversorgung fol-
gen sollen.

Auch hier handelt es sich also um jenes »Ab-
trägen“ der Interessen, dem wir bei Besprechung des
Verhältnisses zwischen Landwirthschaft und Industrie
begegnet sind. Unsere schnellfertigen »Freisinnigen«
und sonstigen Oppositionsleute sind natürlich auch in
dem vorliegenden Falle mit dem Urtheile schnell bei
der Hand. Sie betrachten immer nur eine Seite des
Verhältnisses und behalten scheinbar Recht, wenn sie
behaupten, daß dieser nicht gehörig gedient werde.
Reden sie zu Arbeitgebern, so thun sie, als wären diese
allein auf der Welt und als komme es lediglich dar-
auf an, für die Industrie möglichste Freiheit der
Bewegung, Beschaffung wohlfeiler Arbeitskräfte und
Sicherung bequemer Arbeitsbedingungen herzustellen.
Da wird gegen die ,,Bureaukraten« gedonnert, die
sich in die inneren Angelegenheiten der Unternehmer
und ihrer Betriebe mischten, die Arbeiter durch auf
anderer Leute Kosten beschaffte Wohlthaten zu ködern
suchten, dem Einzelnen vorschrieben, wo und wie er
‚_‚feine Leute« zu versichern habe und die das Ver-
ficherungsgeschäft störten, das doch ein Geschäft wie
jedes andere sei. Haben die Herren es dagegen mit
den Arbeitern zu thun, so wird diesen ein anderes
Stück vorgespielt. Da thut der Staat viel zu wenig,
da begnügt er sich mit ungenügenden Entschädigungen
an die Verunglückten und Geschädigten, da hält er
die Theilnahme der Arbeiter an der Leitung des Ver-

 



sicherungswesens in viel zu engen Grenzen, da beschränkt
er die Versicherung ungerechter Weise auf eine »ver-
schwindend kleine Zahl« von Gewerben 2c. —- Weil
man in der bequemen Lage ist, allein kritisiren und
raifonniren zu können, darf man ungestraft das Inter-
esse der Gesamintheit und den Zusammenhang zwischen
den einen und den andern Interessen außer Augen
setzen und so thun, als käme es allein darauf an,
denjenigen gerecht zu werden, mit denen man es im
Augenblick zu thun hat!

Politische Tagesfrage.
Ein neuer Sproß ist dem Hause der Hohenzollern

erwachsen. Am Montage, den 14. Juli 1884, Nach-
 

mittags 2 Uhr 45 Minuten, wurde Jhre Königliche
Hoheit die Prinzessin Wilhelm von einem Prinzen ent-
bunden. Der neugeborene Prinz ist der dritte Sohn
des Prinzen Wilhelm. Der älteste Sohn, Prinz
Friedrich Wilhelm wurde am 6. Mai 1882, der zweite
Sohn, Prinz Eitel Friedrich am 7. Juli 1883 gebo-
ren. An dem Glücke der hohen Eltern, der kron-
prinzlichen Großeltern und der Kaiserlichen Urgroß-
eltern nimmt das preußische und deutsche Volk den
herzlichsten Antheil mit dem innigen Wunsche, daß
die Prinzessin-Mutter baldige Genesung finde und der
neugeborene Prinz als ein echter Hohenzoller wachse
und gedeihe, seinem Hause zur Freude und Stütze,
dem Volke zur Ehre und zum Ruhme.

Kirchliche Nachrichten.
Am 6. Sonntage nach Trinitatis

predigen in der Schloßkirche:
Frühpredigt 6 Uhr: Herr Diakonus Krebs.
Amtspredigt 9 Uhr: Herr Superintendent

1 eberschär.
(G rä tz er’sche Ewigkeitspredigt.)

Nachm. --8Jkredigt 1’/2 Uhr: Herr Candidat
Schu z.

Beichte früh 1/29 Uhr: Herr Superintendent
Uebers chär.

Wochenpredigt: »
Donnerstag, den 24. Juli, früh 81-, Uhr:

Herr Superintendent Uebers chär.
A—mtswoche: Herr Superint. Uebers ch är.

Spiritus
ä 0,50, 0,60 und 0,70 M.,

vorzüglichen

Kornbraimtwein
ä 0,20, 0,25 und 0,30 M. pro Liter,
sowie sämmtliche feinere Spirituosen,

empfiehlt Otto Weigand,
Ohlauerstraße 62.

(M 1362).

Diree t e
ßofbßampficbiffabrt

Hamburg-Amerika
Nach New-York jeden

Mittwoch u. Sonate-;-
mit Deutschen Dampfschiffen der

Hamburg-Amerikanischen
Packetfahrt-Actien-Gesellschart

August Bolten, Hamburg. ä
Auskunft u. UeberfabrtssBerträge bei:

Julins Sachs in Vreslau,
Graupenstrafze 9.
—

Jn einer achtbaren Familie findet
noch ein "Knabe ais Pensionar
volle Aufnahme. Näheres
Expedition dieses Vlattes.
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Die Verpachtung des Hartobftes
pro 1884 auf der Breslau-Wartenberger Provinzial-Chaussee; im Kreise Oels
und zwar von Station 37,9 bis 40,4 findet an den Meistbietenden und gegen
sofortige Vaarzahlung am .

Sonnabend, den 26. Juli cr., Nachmittagle um,
im Gasthause »zum Elysium-« zu Oels statt.

Die Strecke ist bei dem Chaussee-Aufseher Leuchtmann in Oels zu erfahren.
Jm Termine sind 50 Mark Bietungs-Caution zu deponiren

Breslau, den 25. Juni 1884.

Der Landes-Bauinspektor.
Sutter.

Kernobft-Verpachtung.
Zur Verpachtung des Kernobstes auf der Chaussee von Giesdorf bis Buchels-

dorf und auf der Strecke vom Stadtpark nach Obischau bis an die Kaulwitzer
Mühle ist ein Termin auf

Dienstag, den 22. Iiili 1884, Vormittags 10 übt,
in dem Gastwirth Müllerschen Lokal in Böhmwitz anberaumt worden und
werden Pachtlustige hiermit eingeladen.

An diesem Termine haben die Bestbietenden die volle Pachtsumme zu zahlen-
Namslau, den 14. Juli 1884.

Der Kreis-Ausschuß des Kreises Namslau;

· Weis Wie-Meeres
in Cräme-‚ Beige- und Gold-Büschen,

sowie in

Cravattes, Fichus, Schleifen, Hauben
I in bekannt grösster Auswahl.

= Glaii um] Salden-Handschuhe
im» oozzügücflzz Gekos-Walz

II. Ilirschfeld, Ring 29.
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NechnungsTFormulare " ·
A. Ludwig’s VuchdruckereiL

alleinige Niederlage für Oels und Umgegend bei

Arthur Scholtz, Oels.

emsiehlt.




